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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE DES RATES

vom 25. Juni 1974

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Rückspiegel von
land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf Rädern

(74/346/EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 100,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments i 1 ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts - und Sozialaus
schusses ( 2 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die technischen Vorschriften, denen die Zugmaschi
nen nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften ge
nügen müssen, betreffen auch die Rückspiegel .

Diese Vorschriften sind von Mitgliedstaat zu Mit
gliedstaat verschieden ; hieraus ergibt sich die Not
wendigkeit, daß von allen Mitgliedstaaten — entwe
der zusätzlich oder an Stelle ihrer derzeitigen Rege
lung — gleiche Vorschriften angenommen werden,
damit vor allem das EWG-Betriebserlaubnisverfahren
gemäß der Richtlinie 74/ 150/EWG des Rates vom
4. März 1974 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für
land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf

Rädern ( 3 ) auf jeden Zugmaschinentyp angewandt
werden kann —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

( 1 ) Als Zugmaschine (landwirtschaftliche oder
forstwirtschaftliche Zugmaschine ) gelten alle Kraft
fahrzeuge auf Rädern oder Raupenketten mit wenig
stens zwei Achsen, deren Funktion im wesentlichen in
der Zugleistung besteht und die eigens zum Ziehen,
Schieben, Tragen oder zur Betätigung bestimmter Ge
räte, Maschinen oder Anhänger eingerichtet sind, die
zur Verwendung in land- oder forstwirtschaftlichen
Betrieben bestimmt sind . Sie kann zum Transport
einer Last und von Beifahrern ausgerüstet sein .

(2 ) Diese Richtlinie gilt nur für die in Absatz 1 de
finierten Zugmaschinen mit Luftbereifung und zwei
Achsen sowie einer bauartbedingten Höchstgeschwin
digkeit zwischen 6 und nicht mehr als 25 km/h .

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten dürfen die EWG-Betriebserlaub
nis oder die Betriebserlaubnis mit nationaler Geltung
für eine Zugmaschine nicht aus Gründen verweigern ,
die den Rückspiegel betreffen , wenn diese den Vor
schriften des Anhangs entsprechen .

(») ABl . Nr. 28 vom 17. 2 . 1967, S. 462/67.
( 2 ) ABl . Nr. 42 vom 7. 3 . 1967, S. 620/67. ( 3 ) ABl . Nr. L 84 vom 28 . 3 . 1974, S. 10 .
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Artikel 3

Die Mitgliedstaaten dürfen die Zulassung, den Ver
kauf, die Inbetriebnahme oder die Benutzung einer
Zugmaschine nicht aus Gründen verweigern oder ver
bieten, die die Rückspiegel betreffen, wenn diese den
Vorschriften des Anhangs entsprechen.

Artikel 4

Änderungen, die zur Anpassung des Anhangs an den
technischen Fortschritt notwendig sind, werden nach
dem Verfahren des Artikels 13 der Richtlinie 74/150/
EWG erlassen .

achtzehn Monaten nach ihrer Bekanntgabe nachzu
kommen, und setzen die Kommission hiervon unver
züglich in Kenntnis.

(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß
der Kommission der Wortlaut der wichtigsten inner
staatlichen Rechtsvorschriften übermittelt wird, die
sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet er
lassen .

Artikel 6

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Luxemburg am 25 . Juni 1974.

Im Namen des Rates

" Der Präsident

H. D. GENSCHER

Artikel 5

( 1 ) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen
Vorschriften in Kraft, um dieser Richtlinie binnen
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ANHANG

1 . DEFINITIONEN

1.1 . „Rückspiegel " sind Einrichtungen , die innerhalb eines gemäß Punkt 2.5 geometrisch
definierten Sichtfeldes freie Sicht nach rückwärts gewährleisten, die , in vertretbaren
Grenzen, weder durch Teile der Zugmaschine noch durch die Insassen der Zugmaschine
behindert werden darf.

1.2 . „ Innenspiegel" sind Einrichtungen gemäß Punkt 1.1 , die im Fahrzeuginneren angebracht
sind.

1.3 . „Außenspiegel" sind Einrichtungen gemäß Punkt 1.1 , die an einem äußeren Fahrzeugteil
angebracht sind .

1.4 . Eine „Rückspiegelgruppe" ist die Gesamtheit der Einrichtungen mit einem oder mehreren
gemeinsamen Merkmalen oder einer oder mehreren gemeinsamen Funktionen. Innen
spiegel gehören zur Gruppe I. Außenspiegel gehören zur Gruppe II .

2 . VORSCHRIFTEN FÜR DAS ANBRINGEN

2.1 . Allgemeines

2.1.1 . An Zugmaschinen dürfen nur Rückspiegel der Gruppe I und II angebracht werden, die
mit dem EWG-Prüfzeichen versehen sind, das in der Richtlinie 71 / 127/EWG des Rates
vom 1 . März 1971 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über
Rückspiegel von Kraftfahrzeugen (*), geändert durch die Beitrittsakte (2), vorgesehen ist.

2.1.2 . Rückspiegel sind so anzubringen, daß sie unter normalen Fahrbedingungen ihre Stel
lung beibehalten.

2 . 2 . Anzahl

Jede Zugmaschine muß mit mindestens einem Außenspiegel ausgerüstet sein, der in
Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr links und in Mitgliedstaaten mit Linksverkehr rechts
angebracht ist.

2.3 . Anbringungsstelle

2.3.1 . Der Außenspiegel ist so anzubringen, daß der Fahrer von seinem Sitz aus in normaler
Haltung den in Punkt 2.5 definierten Teil der Fahrbahn übersehen kann .

2.3.2 . Der Außenspiegel muß durch die vom Scheibenwischer überstrichene Fläche der Wind
schutzscheibe oder durch die Seitenfenster sichtbar sein, falls die Zugmaschine damit aus
gerüstet ist.

2.3.3 . Der Uberstand des Rückspiegels über den Umriß der Zugmaschine allein oder des
Zuges bestehend aus Zugmaschine und Anhänger darf nicht wesentlich größer sein als
zur Einhaltung des Sichtfeldes gemäß Punkt 2.5 erforderlich ist.

2.3.4 . Befindet sich die Unterkante des Außenspiegels bei belasteter Zugmaschine in weniger
als 2 m Höhe über der Fahrbahn , so darf der Außenspiegel um nicht mehr als 0,20 m
über die größte Breite der Zugmaschine allein oder des Zuges bestehend aus Zug
maschine und Anhänger, gemessen ohne Spiegel , hinausragen.

2.3.5 . Unter den Bedingungen der Punkte 2.3.3 und 2.3.4 dürfen die Außenspiegel über die
amtlich zuläßige Breite der Zugmaschine hinausragen .

2.4 . Einstellung

2.4.1 . Der Innenspiegel muß vom Fahrer in normaler Haltung verstellt werden können .

2.4.2 . Der Außenspiegel muß vom Fahrer vom Fahrzeuginnern aus verstellt werden können.
Die Verriegelung in der gewünschten Stellung kann von außen erfolgen.

(') ABl . Nr. L 68 vom 22 . 3 . 1971 , S. 1 .
(*) ABl . Nr. L 73 vom 27. 3 . 1972, S. 14.
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2.4.3 . Die Vorschriften des Punktes 2.4.2 gelten nicht für solche Außenspiegel, die nach Um
klappen durch Stoß wieder automatisch in ihre Ausgangsstellung zurückkehren oder die
ohne Benutzung von Werkzeug wieder in die Ausgangsstellung gebracht werden können .

2.5 . Sichtfeld

2.5.1 . Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr

Das Sichtfeld des linken Außenspiegels muß so beschaffen sein, daß der Fahrer min
destens einen ebenen Teil der Fahrbahn bis zum Horizont nach rückwärts übersehen
kann, der links von der durch eine zur senkrechten Längsmittelebene des Fahrzeugs
parallele, durch den äußersten linken Punkt der Fahrzeugbreite verlaufende Ebene der
Zugmaschine allein oder des Zuges bestehend aus Zugmaschine und Anhänger gelegen
ist.

2.5.2 . Mitgliedstaaten mit Linksverkehr

Das Sichtfeld des rechten Außenspiegels muß so beschaffen sein, daß der Fahrer min
destens einen ebenen Teil der Fahrbahn bis zum Horizont nach rückwärts übersehen
kann, der rechts von der durch eine zur senkrechten Längsmittelebene des Fahrzeugs
parallele, durch den äußersten rechten Punkt der Fahrzeugbreite verlaufende Ebene
der Zugmaschine allein oder des Zuges bestehend aus Zugmaschine und Anhänger
gelegen ist.


